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►AKTUELL: CORONA-ÜBERBRÜCKUNGSHILFE ALS NOTLEIDENDES FÖRDERPROGRAMM

Die Corona-Überbrückungshilfe ist ein Förderpro-
gramm, das man selbst leider als notleidend be-
zeichnen muss.  Das Programm sollte Ende August 
2020 auslaufen. Vorgesehen war ein Finanzvolumen 
von knapp 25 Mrd. €. Bis Ende August war nur rund 
1 % des Volumens abgerufen. Die Antragsfrist wur-
de bereits um einen Monat verlängert und eine wei-
tere Verlängerung politisch geklärt. Antragsvoraus-
setzungen sind inhaltlich und administrativ kom-
plex. Außerdem hat die Bundesregierung Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften hohe Honorare für die 
Verwendungsprüfung bereitgestellt. Wenn sich die 
Prüfer an den wenigen Förderfällen austoben ist 
klar, dass die Förderung für Fördernehmer zum Pyr-
rhussieg wird, da die Prüfung Aufwand verursacht. 
Fördervoraussetzung ist ein Umsatzrückgang im 
April und Mai 2020 von mindestens 60 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Dies ist problematisch, wenn 
der Umsatzrückgang z. B. nicht in diesen beiden 

Monaten nachgewiesen werden kann, sondern erst 
zeitversetzt oder wenn der Vorjahreszeitraum nicht 
vergleichbar war, z. B. weil es zwischenzeitlich zu 
einer Umstrukturierung gekommen ist oder der 
Umsatz zufällig aus ganz anderen Gründen im April 
und Mai 2019 ungewöhnlich niedrig ausgefallen ist. 
Gefördert werden bei Gewährung der Hilfe Fixkos-
ten, die in den Monaten Juni bis August 2020 fällig 
werden. Dabei werden kosten nicht zeitanteilig be-
rücksichtigt, was z. B. bei für mehrere Monate vo-
rausgezahlten Versicherungsprämien denkbar wäre. 
Personalkosten werden pauschaliert berücksichtigt. 
Alles in Allem hat die Politik hier ein gut gemeintes, 
aber im Ergebnis wirklich sehr komplexes Förder-
programm geschaffen, das von der Annahme aus-
geht, dass die unternehmerische Wirklichkeit in der 
Krise sehr stark einem theoretischen Idealbild äh-
nelt, was natürlich nicht immer der Fall sein muss. 
Auch ist der Bürokratieaufwand auffällig hoch. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG SEPTEMBER UND OKTOBER 2020 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.09.2020 12.10.2020 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2020 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2020 – 

Umsatzsteuer2 10.09.2020 12.10.2020 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.09.2020 15.10.2020 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 28.09.2020 28.10.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►KINDER 

Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt 
zur letztmaligen Prüfung 
Wegen des Nichterscheinens zur Prüfung verlor der 
Sohn einer Kindergeldempfängerin seinen Prüfungs-
anspruch in seinem Studiengang. Der zuständige 
Prüfungsausschuss stellte den endgültigen Verlust 
des Prüfungsanspruchs fest. Nach vorheriger Anhö-
rung wurde der Sohn mit Bescheid vom 05.05.2015 
exmatrikuliert. Die Familienkasse hob für den Monat 
März 2015 die Kindergeldfestsetzung auf, weil der 
Sohn bereits exmatrikuliert gewesen sei. Die Mutter 
ist der Meinung, es komme für das Ende der Berufs-
ausbildung auf den Zeitpunkt an, zu welchem die 
Exmatrikulation wirksam geworden sei. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat 
März 2015 kein Anspruch auf Kindergeld mehr be-
stand, da der Sohn nicht mehr für einen Beruf aus-
gebildet wurde. Die Hochschulausbildung sei 
grundsätzlich Ausbildungsmaßnahme, wenn und 
solange der Sohn im In- oder Ausland als ordentli-
cher Studierender immatrikuliert sei. Allerdings 
komme es allein auf eine formelle Immatrikulation 
beim Fehlen der ernsthaften und nachhaltigen Aus-
bildungsbemühungen nicht an. Soweit Anhaltspunk-
te dafür bestehen würden, dass das Kind seinem 
gewählten Ausbildungsgang nicht ernsthaft und hin-
reichend nachgeht, indem etwa nur eine "Pro-forma-
Immatrikulation" besteht, liege keine Berufsausbil-
dung vor. Zu einer ernsthaften und nachhaltigen 
Hochschulausbildung gehöre auch die Teilnahme an 
den für die Erlangung der angestrebten beruflichen 
Qualifikation erforderlichen Prüfungen. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen 
Baumängeln keine außergewöhnlichen Belastun-
gen 
Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein Mas-
sivbau-Unternehmen mit der Errichtung eines Zwei-
familienhauses mit Unterkellerung auf einem in ih-
rem Eigentum stehenden Grundstück. Wegen gra-
vierender Planungs- und Ausführungsfehler ging 
das Ehepaar gegen das Bauunternehmen gerichtlich 
vor und zahlte allein im Jahr 2017 Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten von rund 13.700 Euro. 2018 
wurde über das Vermögen des Bauunternehmens 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Ehepaar mach-
te in seiner Einkommensteuererklärung für 2017 u. a. 
die ihm entstandenen Prozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend und wies auf seine 
extrem angespannte finanzielle Situation hin. 
Das beklagte Finanzamt und auch das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz lehnten die beantragte Steuerermä-
ßigung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den 
Gerichtsverfahren verfolgt hätten, hätten zwar ihr 

zukünftiges Eigenheim betroffen und seien für sie 
von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen. 
Jedoch habe für die Eheleute zu keiner Zeit die Ge-
fahr bestanden, die Existenzgrundlage zu verlieren 
oder die lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr 
befriedigen zu können. Beide seien erwerbstätig ge-
wesen und hätten eine ihrem Wohnbedürfnis ent-
sprechende Mietwohnung bewohnt. Das Baugrund-
stück sei nicht lebensnotwendig gewesen. Es hätte 
notfalls verkauft werden können. Des Weiteren seien 
die Aufwendungen auch nicht außergewöhnlich. 
Der Erwerb eines Eigenheims berühre typischer-
weise das Existenzminimum nicht und erscheine 
deshalb steuerlich als Vorgang der normalen Lebens-
führung. Auch seien Baumängel nicht unüblich, so-
dass entsprechende Prozesskosten wegen solcher 
Mängel ebenfalls nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend gemacht werden könnten. Zudem sei 
auch der Bundesfinanzhof der Auffassung, dass 
Prozesskosten wegen Baumängeln am selbst genutz-
ten Einfamilienhaus keine außergewöhnlichen Belas-
tungen darstellen.  

Abzug als außergewöhnliche Belastungen für be-
sondere Kosten des eigenen Wohnhauses 
Eine Vorschrift im Einkommensteuergesetz (EStG) 
sieht den Abzug von größeren Aufwendungen vor, 
die einem Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen 
und denen er sich aus rechtlichen, tatsächlichen oder 
sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Nach der 
dazu ergangenen steuerlichen Rechtsprechung fallen 
darunter insbesondere nicht von einer Versicherung 
getragene Krankheitskosten, Schadensbeseitigungs-
kosten nach Naturkatastrophen und auch Lösegeld-
zahlungen aufgrund von Erpressungen. 
Im Zusammenhang mit dem selbst bewohnten 
Haus/der Eigentumswohnung sind auch Kosten für 
die Beseitigung von Wasserschäden, wenn kein Ver-
schulden des Eigentümers vorliegt, oder die Beseiti-
gung von Hausschwamm von den Gerichten als au-
ßergewöhnliche Belastung anerkannt worden. Wei-
ter sind Kosten für den Einbau eines Treppenlifts 
berücksichtigt worden und auch der behindertenge-
eignete und rollstuhlgerechte Umbau des Eingangs 
und eines Badezimmers, wenn dies medizinisch in-
diziert ist. 
Dagegen sind erhebliche Kosten zur Beseitigung von 
"Mardertoiletten" (7 Stück, Kosten ca. 47.000 Euro) 
vom Finanzgericht nicht anerkannt worden. Das 
gleiche gilt auch für Prozesskosten, die für Prozesse 
gegen Bauunternehmen wegen Schlechtleistung an-
gefallen sind, weil durch diese Kosten die Existenz-
grundlage der Bauherren nicht gefährdet war (s. o.). 
Das Gericht hatte dabei aber nicht geprüft, ob die 
Prozesskosten zusammen mit der weiterlaufenden 
Miete für eine Wohnung und der Abtragung der 
Verbindlichkeiten für die Herstellungskosten eine 
Existenzgefährdung zur Folge haben könnten. Dabei 
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ist die Tilgung der Hausverbindlichkeiten natürlich 
nur als Vermögensumschichtung und nicht als Belas-
tung anzusehen. 

Keine Doppelberücksichtigung von einmaligem 
Aufwand 
Im Streitfall wurden im Jahr 2008 angeschaffte und 
in 2009 bezahlte Klimageräte versehentlich doppelt 
erfasst. Zunächst wurden diese im Zahlungsjahr als 
sofort abzugsfähige Werbungskosten berücksichtigt 
und zusätzlich im Wege der Absetzung für Abnut-
zung (AfA) beginnend ab Anschaffung in 2008. Zwar 
wurde der Fehler durch eine Betriebsprüfung festge-
stellt. Die Streichung des sofort abzugsfähigen Erhal-
tungsaufwandes unterblieb jedoch. Mittlerweile 
konnte der Sofortabzug des Erhaltungsaufwandes 
nicht mehr rückgängig gemacht werden, da das Jahr 
2009 feststellungsverjährt ist. Die Klägerin (eine Ge-
sellschaft des Bürgerlichen Rechts – GbR) begehrte 
für die Folgejahre nun trotz des nicht geänderten 
Sofortabzugs die Berücksichtigung der weiteren Ab-
schreibung. Mit der Klage hatte sie in erster Instanz 
keinen Erfolg. 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Klägerin 
ab. Die Vorinstanz - das Finanzgericht Düsseldorf - 
habe die Gewährung von Werbungskosten in Form 
von AfA für das Streitjahr zu Recht abgelehnt. 
Durch die Geltendmachung der AfA und die gleich-
zeitige Berücksichtigung der vollständigen Netto-
Anschaffungskosten als sofort abziehbare Wer-
bungskosten (Erhaltungsaufwand) habe die Klägerin 
ihr AfA-Volumen für die Klimageräte vollständig 
verbraucht, so der Bundesfinanzhof. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Umsatzsteuerabsenkung: Für abschreibbare Wirt-
schaftsgüter neue Grenze beachten! 
Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt 
werden, können dennoch vollständig im Jahr der 
Anschaffung als Werbungskosten geltend gemacht 
werden, wenn sie unterhalb eines bestimmten 
Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich um ei-
nen Bruttobetrag, seit 2018: 800 Euro plus Umsatz-
steuer.  
Für Anschaffungen ab dem 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020 gilt jedoch der verringerte Umsatzsteuer-
satz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser Zeit die 
Grenze für die Abschreibung sog. geringwertiger 
Wirtschaftsgüter von 952 auf 928 Euro. Die Regelung 
gilt nicht nur für Unternehmer, sondern auch für 
Arbeitnehmer und Vermieter.  
Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist der 
Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn ein Steuer-
pflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Computer für 950 
Euro bestellt hat, aber die Lieferung erst im Juli 2020 
erfolgt, muss der Computer über die gewöhnliche 

Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben wer-
den, denn der Bruttobetrag übersteigt die Grenze 
von 928 Euro. Wäre die Lieferung noch im Juni 2020 
erfolgt, wären die Anschaffungskosten sofort in vol-
ler Höhe als Werbungskosten abzugsfähig gewesen. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Versteuerung von Essenszuschüssen in Form von 
„Restaurantschecks“ 
Eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (GbR) beschäf-
tigte bis zu 21 Mitarbeiter. Unter anderem übergab 
sie an ihre Arbeitnehmer sog. Restaurantschecks. Die 
Restaurantschecks wurden mit dem amtlichen Sach-
bezugswert bewertet und pauschal versteuert. Die 
GbR verwies auf die Anweisung der Oberfinanzdi-
rektion (OFD) Nordrhein-Westfalen. In ihrer Anwei-
sung zum Thema „Gehaltsumwandlung; Netto-
lohnoptimierung durch steuerfreie und pauschalbe-
steuerte Arbeitergeberleistung” gehe die OFD von 
einer zulässigen Steuervergünstigung aus. 
Die Klage der GbR hatte vor dem Finanzgericht 
Sachsen-Anhalt Erfolg. Nach Auffassung des Ge-
richts dient die Ausgabe der Restaurantschecks der 
Verpflegung der Arbeitnehmer. D. h., sie sei mit ei-
ner Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber im 
Wesentlichen vergleichbar und daher mit dem amt-
lichen Sachbezugswert anzusetzen. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer 
Die auf die Einkünfte entfallende Einkommensteuer 
nach der Tabelle wird dann verringert, wenn darin 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb enthalten sind und 
hierauf Gewerbesteuer zu entrichten ist. Die ge-
schuldete Gewerbesteuer wird aber nicht voll ange-
rechnet, sondern nur begrenzt durch zwei Schran-
ken. 
1. Grenze: Der Anrechnungsbetrag kann höchstens 

das 3,8-fache des festgesetzten Gewerbesteuer-
messbetrags ausmachen. Außerdem gilt hier die 
tatsächlich festgesetzte Gewerbesteuer als weite-
rer Höchstwert. 

2. Grenze: Von der Summe aller positiven Einkünfte 
ist der darin enthaltene Anteil an den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb zu ermitteln. Dieser Anteil, 
bezogen auf die tarifliche Einkommensteuer, 
kann höchstens gekürzt werden. 

Bei dem Mitunternehmer einer gewerblichen Perso-
nengesellschaft wird der Höchstbetrag aus seinem 
Anteil am Gewerbesteuermessbetrag der Gesell-
schaft errechnet. Maßstab für den Anteil ist die Be-
teiligung der Gesellschafter am Gewinn ohne Vor-
weggewinne, Tätigkeitsvergütungen, Zinsen an Ge-
sellschafter und Ergebnisse aus einem Sonderbe-
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triebsvermögen. Dies wirkt sich insbesondere für 
den geschäftsführenden Gesellschafter mit entspre-
chender Vergütung negativ aus. 
Beteiligt an der Aufteilung sind nur Gesellschafter, 
die am Ende des Kalenderjahres noch Mitglieder der 
Gesellschaft sind. Im Laufe des Jahres ausgeschiede-
ne Gesellschafter erhalten damit keinen Anrech-
nungsbetrag. Ein neu eintretender Gesellschafter ist 
dagegen mit seiner Quote am Restgewinn am Ge-
werbesteuermessbetrag beteiligt, unabhängig davon, 
wann er in die Gesellschaft eingetreten ist. 
Hinweis: Im Zuge der gesetzlich eingeführten Ver-
günstigungen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie ist der Anrechnungs-
faktor ab 2020 auf 4,0 erhöht worden. 

►UMSATZSTEUER 

Zum Vorsteuerabzug für Badrenovierung eines an 
den Arbeitgeber vermieteten Home-Office 
Die Kläger waren zu jeweils 50 % Eigentümer eines 
Zweifamilienhauses, das sie im Obergeschoss selbst 
bewohnten. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Be-
sprechungsraum, Küche sowie Bad/WC im Erdge-
schoss vermieteten sie als Home-Office des Klägers 
umsatzsteuerpflichtig an dessen Arbeitgeber. Die 
Kläger renovierten das Home-Office und bezogen 
hierfür Handwerkerleistungen, von denen 25.780 
Euro auf die Badezimmerrenovierung entfielen. Die 
hierauf entfallende Umsatzsteuer machten sie im 
Rahmen ihrer Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer 
geltend. Das Finanzamt ordnete die Aufwendungen 
für das Badezimmer dem privaten Bereich zu und 
erkannte die hierauf entfallenden Vorsteuerbeträge 
nicht an.  
Die Klage vor dem Bundesfinanzhof hatte keinen 
Erfolg. Die für Renovierungsaufwendungen in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer könne für beruflich 
genutzte Büros und auch für Sanitärräume als Vor-
steuer steuermindernd geltend gemacht werden. 
Vom Abzug dagegen ausgeschlossen seien Aufwen-
dungen für ein mit Dusche und Badewanne ausge-
stattetes Badezimmer. 

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstel-
lers sowie Identität von Rechnungsaussteller und 
Leistungserbringer 
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schrei-
ben auf die geänderte Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs zur postalischen Erreichbarkeit des Rech-
nungsausstellers sowie zur Identität von Rech-
nungsaussteller und Leistungserbringer reagiert. 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen in 
Änderung seiner vorherigen Rechtsprechung ent-
schieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechti-
gende Rechnung nicht voraussetzt, dass die wirt-
schaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers 

unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von 
ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr 
reiche jede Art von Anschrift, einschließlich einer 
Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer 
unter dieser Anschrift erreichbar ist. Der Bundesfi-
nanzhof habe diese Aussage dahingehend präzisiert, 
dass für die Prüfung des Rechnungsmerkmals "voll-
ständige Anschrift" der Zeitpunkt der Rechnungs-
ausstellung maßgeblich ist. Die Feststellungslast für 
die postalische Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt 
treffe den den Vorsteuerabzug begehrenden Leis-
tungsempfänger. 
Weiterhin habe der Bundesfinanzhof entschieden, 
dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine 
Identität von Rechnungsaussteller und leistendem 
Unternehmer erforderlich sei. Dies sei die Voraus-
setzung dafür, dass die Steuerverwaltungen die Ent-
richtung der geschuldeten Steuern und das Bestehen 
des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren könnten. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaftsteu-
er 
Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch 
bezeichnet, der sich gegen den oder die Erben eines 
Verstorbenen richtet. Anspruch auf den Pflichtteil 
haben Abkömmlinge, Ehegatten oder evtl. auch El-
tern, wenn sie testamentarisch vom Erbe ausge-
schlossen werden. Ein Pflichtteilanspruch besteht 
auch dann, wenn der durch Testament zugewiesene 
Erbanspruch geringer ist als der gesetzliche An-
spruch. Der Pflichtteil bemisst sich nach der Hälfte 
des gesetzlichen Erbanspruchs. 
Die Erbschaftsteuer für den Pflichtteilberechtigten 
entsteht erst dann, wenn er den Pflichtteil geltend 
macht, nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die 
Bemessung des Pflichtanspruchs erfolgt nach den 
zivilrechtlichen Bewertungsregeln, d. h. auch der 
Pflichtteilberechtigte hat einen Geldanspruch. Die 
Verschonungsregeln für Betriebsvermögen oder an-
dere sachliche Freibeträge (wie z. B. Hausratsgegen-
stände, Familienheim, Abschlag für Denkmäler) 
können daher auf den Pflichtteilanspruch nicht an-
gewendet werden. 
Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine hö-
here Erbschaftsteuer zu leisten als ein Erbe bei 
wertmäßig dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflicht-
teilberechtigten stehen aber die persönlichen Freibe-
träge und die Steuerklasse entsprechend dem Ver-
wandtschaftsverhältnis zum Erblasser zu. 
Der oder die Erben können von Ihrem Erwerb die 
geltend gemachten Pflichtteilansprüche als Nach-
lassverbindlichkeiten abziehen. Nach der neueren 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes kann der 
volle Betrag abgezogen werden, auch wenn das 
Vermögen teilweise nicht angesetzt werden muss. 


